
 

 

 

 

 

 

 

An die Mitglieder des Rates der Stadt Bergisch  

Gladbach und die Mitglieder des Ausschusses  

für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 

der Stadt Bergisch Gladbach 

 

 

 

 

 

12. März 2026 

 

Anschreiben zur Sitzung des AFBL am 19.03.2026 – Ergänzungen zur Einladung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anbei sende ich Ihnen die Vorberatungsergebnisse des Ausschusses für Mobilität und Ver-

kehrsflächen, des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration, des Stadtentwick-

lungs- und Planungsausschusses und des Jugendhilfeausschusses. 

 

Außerdem ist dem Schreiben der Antrag „Beauftragung einer lokalen Agri-PV-Potentialstudie 

für das Stadtgebiet Bergisch Gladbach“ der Bürgerpartei GL vom 09.03.2026 zu TOP Ö 9 

„Haushalt 2026“ und die Vorlage zu TOP Ö 12 „Jahresabschluss 2024 der Entsorgungs-

dienste Bergisch Gladbach GmbH (EBGL)“ beigefügt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Leonard Pütz 

 

Anlagen 

• Vorberatungsergebnisse AMV, ACI, SPLA und JHA 

• Antrag der Bürgerpartei GL „Beauftragung einer lokalen Agri-PV-Potentialstudie für 

das Stadtgebiet Bergisch Gladbach“ vom 09.03.2026 

• Vorlage zu TOP Ö 12 „Jahresabschluss 2024 der Entsorgungsdienste Bergisch Glad-

bach GmbH (EBGL)“ 

Fachbereich 2 

Kämmerei 

Hauptstraße 192 

Auskunft erteilt: 

Herr Pütz, Zimmer 211 

Telefon: (02202) 14 17 29 

E-Mail: l.puetz@stadt-gl.de 

 



Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung 
des Ausschusses für Mobilität und 

Verkehrsflächen der Stadt Bergisch Gladbach 
am 03.03.2026 
- öffentlich - 

 
8.1/2 Haushaltsplanberatungen der Produktgruppen des FB 6 für 2026 und der 

Produktgruppe 12.760 Verkehrstechnik und Unterhaltungsaufgaben an 
Verkehrsflächen für das HHj. 2026 

 0009/0010/2026 
  

Herr Schade lässt über den Verweisungsantrag der CDU-Fraktion abstimmen. 
 
Der Ausschuss fasst folgenden 
 
Beschluss: (mehrheitlich angenommen, gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN und Frau Stauer von der SPD-Fraktion) 
 
Die Tagesordnungspunkte Ö 8.1 und Ö 8.2 sollen in den Finanzausschuss verwiesen 
werden. 
 
 
Bergisch Gladbach, den 12.03.26 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Cornelia Türk 
(Schriftführung) 
 
 

Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 9



Soziale Stadtentwicklung 

 

Auszug aus der Niederschrift über die 2. 
Sitzung des Ausschusses für 

Chancengerechtigkeit und Integration am 
04.03.2026 

- öffentlich - 
 
7. Haushaltsplanberatung für das Produkt 05.520.2/Integration von Migranten 

für das Haushaltsjahr 2026 
 0108/2026 
 Herr Tollih verweist auf die Vorlage. 

 
Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration fasst einstimmig mit 4 
Enthaltungen folgenden Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration empfiehlt, das 
Produkt 05.520.2/Integration von Migranten in der vorgestellten 
Entwurfsfassung zu beschließen. 
 
 
 

  
  

 
 
Bergisch Gladbach, den 12.03.26 
 
Für die Richtigkeit: 

Große
Schriftführung 

Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 9



Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung 
des Stadtentwicklungs- und 

Planungsausschuss der Stadt Bergisch 
Gladbach am 05.03.2026 

- öffentlich - 
 
8.1/2 Haushaltsplanberatungen der Produktgruppen des FB 6 für 2026 und der 

Produktgruppe 09.015 Zanders-Areal für das Haushaltsjahr 2026 
 0011/2026 
  

Herr Lucke gibt bekannt, dass man sich bei 8.1 und 8.2 enthalten werde, da die 
fraktionsinternen Beratungen noch nicht angeschlossen seien.  
 
Herr Waldschmidt merkt an, dass es sich um das übliche Verfahren handle und eine 
Verweisung in den Finanzausschuss stattfinde. 
 
Frau Meinhardt wolle ein Signal als Fachausschuss setzen und unterstütze die Vorlage. 
 
Herr Waldschmidt gibt an einen Überweisungsantrag zu stellen.  
 
Dieser sei laut dem Vorsitzenden jedoch unnötig, da der nächste Ausschuss in der 
Beratungsfolge sowieso der Finanzausschuss sei. Er lässt sodann über Ö 8.1 und Ö8.2 
gemeinsam abstimmen. 
 
Der Ausschuss fasst folgende 
 
Beschlüsse: (mehrheitlich entgegen den Enthaltungen der Fraktionen der CDU, SPD, AFD, 
Freie Wählergemeinschaft/ Volt, Bürgerpartei GL) 
 

1. Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss empfiehlt, die Teilhaushalte für die 
Produktgruppen 02.120 Statistische Angelegenheiten, 09.022 
Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung (für den 
Teilbereich „Stadtentwicklung“), 09.610 Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen, 09.620 Geoinformation, 10.630 Bau- und 
Grundstücksordnung und 10.650 Denkmalschutz und -pflege in der vorgestellten 
Entwurfsfassung zu beschließen. 

 
2. Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss empfiehlt, den Teilhaushalt für die 

Produktgruppe 09.015 Zanders-Areal in der vorgestellten Entwurfsfassung zu be-
schließen. 

 
 
Bergisch Gladbach, den 12.03.26 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Saskia Kramarczyk 
(Schriftführung) 
 
 

Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 9



Jugend und Soziales 

 

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses der Stadt 

Bergisch Gladbach am 10.03.2026 
- öffentlich - 

 
14. Haushaltsplanberatung für die Produktgruppen 06.550/Kinder-/ 

Jugendarbeit, 06.560/Kinder in Tagesbetreuung und 06.570/Hilfen für junge 
Menschen und ihre Familien für das Haushaltsjahr 2026 

 0096/2026 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Teilhaushalte für die Produktgruppen 
06.550/Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung, 06.560/Kinder in 
Tagesbetreuung und 06.570/Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in der 
vorgestellten Entwurfsfassung zu beschließen. 
 

 Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses stimmen mehrheitlich zu: 
 
Dafür: 4  
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 8  

  
 
 
Bergisch Gladbach, den 12.03.26 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Tatjana Mark (Schriftführung) 
 

 

Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 9



Jugend und Soziales 

 

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses der Stadt 

Bergisch Gladbach am 10.03.2026 
- öffentlich - 

 
19. Szenarien zur Fortführung des Q1 
 0119/2026 
  
 Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beauftragt die Verwaltung vorbehaltlich der 
Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt 2026 
 

1. mit der kurzfristigen Umsetzung der notwendigsten 
Instandhaltungsmaßnahmen im Q1, damit der aktuelle Betrieb aufrecht 
erhalten bleiben kann, 

2. mit dem Rückbau des Bestandsgebäudes Hauptstraße 328, 
3. die Planung, Konzeptionierung sowie den Bau eines neuen Gebäudes auf 

dem Grundstück Hauptstraße 328 vorzunehmen. Mit diesen Leistungen 
soll die Infrastruktur- und Projektgesellschaft beauftragt werden. Des 
Weiteren ist der Politik ein Maßnahmebeschluss auf der Basis der LPH3 
vorzulegen.  

4. mit dem Abschluss eines Interimsmietvertrags mit der GL Service GmbH 
für die Räumlichkeiten des Kindergartenmuseums sowie der Pfadinder im 
Gebäude Quirlsberg 1 bis zum Bezug des Neubaus, 

5. mit der Ausschreibung eines Betreibers für den Neubau des 
„Jugendquartiers“. 

 
  

Die Abstimmung erfolgt in Einverständnis der Mitglieder getrennt: 
 
Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach beauftragt die Verwaltung vorbehaltlich der 
Sicherstellung der Finanzierung im Haushalt 2026 
 

1. mit der kurzfristigen Umsetzung der notwendigsten 
Instandhaltungsmaßnahmen im Q1, damit der aktuelle Betrieb aufrecht 
erhalten bleiben kann 

 
Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses stimmen einstimmig zu.  
 

2. mit dem Rückbau des Bestandsgebäudes Hauptstraße 328, 
3. die Planung, Konzeptionierung sowie den Bau eines neuen Gebäudes auf 

dem Grundstück Hauptstraße 328 vorzunehmen. Mit diesen Leistungen 
soll die Infrastruktur- und Projektgesellschaft beauftragt werden. Des 
Weiteren ist der Politik ein Maßnahmebeschluss auf der Basis der LPH3 
vorzulegen.  

4. mit dem Abschluss eines Interimsmietvertrags mit der GL Service GmbH 
für die Räumlichkeiten des Kindergartenmuseums sowie der Pfadinder im 
Gebäude Quirlsberg 1 bis zum Bezug des Neubaus, 

5. mit der Ausschreibung eines Betreibers für den Neubau des 
„Jugendquartiers“. 

Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 17



2 

 
Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses stimmen mehrheitlich zu, dagegen 
stimmt ein Mitglied (AfD), zwei Mitglieder enthalten sich (KJA und BDKJ), der 
Rest stimmt dafür. 

 
 
Bergisch Gladbach, den 12.03.26 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Tatjana Mark 
(Schriftführung) 
 

 



Ratsgruppe BÜRGERPARTEI GL
Konrad-Adenauer-Platz 1
51465 Bergisch Gladbach

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Konrad-Adenauer-Platz 1
51465 Bergisch Gladbach

Ausschuss: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

Sitzungsdatum: 19.03.2026

Tagesordnungspunkt: Ö 9 – Haushalt 2026

Betreff: Beauftragung einer lokalen Agri-PV-Potenzialstudie für 
das Stadtgebiet Bergisch Gladbach

Antragsteller: Ratsgruppe Bürgerpartei GL Konrad-Adenauer-Platz 1, 
51465 Bergisch Gladbach

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat 
der Stadt Bergisch Gladbach, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine lokale Potenzialstudie zur Agri-Photovoltaik 
(Agri-PV) für das gesamte Stadtgebiet Bergisch Gladbach in Auftrag zu geben.

2. Für die Durchführung soll vorrangig eine Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme ISE angestrebt werden, das bereits 
vergleichbare kommunale Studien erfolgreich umgesetzt hat.

3. Ein besonderer Untersuchungsschwerpunkt liegt auf den 240 Hektar Wald-, 
Wiesen- und Ackerflächen der Stadt (Lerbacher Wald, Hardt u. a.). Die Studie 
soll ermitteln, welche Teilflächen davon sowie welche weiteren Flächen im 
gesamten Stadtgebiet für Agri-PV tatsächlich geeignet sind.

4. Die Verwaltung prüft Fördermöglichkeiten zur Finanzierung der Studie (z. B. über 
die kommunale Wärmeplanung oder Bundesförderprogramme) und berichtet 
dem Ausschuss bis zur nächsten Sitzung.

5. Lokale Landwirte und Verteilnetzbetreiber werden frühzeitig in den Prozess 
eingebunden.

09.03.2026

ANTRAG
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften  |  19.03.2026

Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 9



Begründung

1.  Ausgangslage: Bergisch Gladbach als neuer Großgrundbesitzer

Im Jahr 2023 hat die Stadt Bergisch Gladbach 240 Hektar Wald, Wiesen und Ackerflächen von der 
Familie von Siemens erworben – finanziert aus dem städtischen Haushalt und mit breiter politischer 
Mehrheit beschlossen. Die Flächen liegen überwiegend im Lerbacher Wald und in der Hardt. Ex-
Bürgermeister  Frank  Stein  bezeichnete  den  Erwerb  als  „stille  Reserve“  für  kommende 
Generationen,  mit  Potenzial  für  ökologische  Ausgleichsflächen  sowie  –  in  Teilen  –  für 
Bauentwicklung.

Diese  einzigartige  Flächenverfügbarkeit  bietet  der  Stadt  nun  die  Chance,  einen  weiteren 
strategischen  Schritt  zu  gehen:  die  systematische  Prüfung  einer  klimaverträglichen  und 
landwirtschaftskompatiblen Energieerzeugung durch Agri-Photovoltaik.

2.  Was ist Agri-Photovoltaik – und warum ist sie für Kommunen relevant?

Agri-Photovoltaik (Agri-PV) bezeichnet die gleichzeitige Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für 
die  Nahrungsmittelproduktion  und  die  Solarstromerzeugung.  Aufgeständerte  Solarmodule 
überlagern dabei Nutzpflanzen, die weiterhin bewirtschaftet werden. Dies hat folgende Vorteile:

• Kein Flächenverbrauch: Bestehende Agrarflächen werden doppelt genutzt – ohne 
zusätzliche Freiflächen ausweisen zu müssen.

• Schutzwirkung: Die Module schützen empfindliche Kulturen vor Hagel, Frost und 
Dürreschäden.

• Ertragssteigerung: Bei bestimmten Kulturen (z. B. Beeren, Wein) können die Module 
sogar den landwirtschaftlichen Ertrag steigern.

• Einkommensdiversifizierung: Landwirtschaftsbetriebe erhalten eine stabile zusätzliche 
Einnahmequelle.

• Kommunale Wärmeplanung: Die ermittelten Potenziale sind ein wichtiger Baustein für die 
kommunale Energieplanung.

→ So funktioniert Agri-PV – auf einen Blick:

3.  Bundesweites Potenzial – und Relevanz für Bergisch Gladbach

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat in einer aktuellen Studie (Februar 2026) 
das deutschlandweite Agri-PV-Potenzial auf rund 500 Gigawatt beziffert – mehr als doppelt so viel, 
wie bis 2030 bundesweit benötigt wird. Entscheidend für die kommunale Praxis: Das Potenzial 
kann bis auf die einzelne Parzelle präzise berechnet werden.

Vergleichbare Studien für die Landkreise Ahrweiler und Breisgau-Hochschwarzwald zeigen, dass 
Agri-PV auf den am besten geeigneten Flächen zwischen 12 % und 16 % des gesamten lokalen 
Stromverbrauchs decken kann. Für Bergisch Gladbach, mit seinen nun stadteigenen 240 Hektar, 



ist ein bedeutsamer Beitrag zur lokalen Energieversorgung realistisch – ohne eine einzige neue 
Fläche versiegeln zu müssen.

→ Die wichtigsten Zahlen für Bergisch Gladbach:

4.  Warum eine lokale Studie durch das Fraunhofer ISE?

Eine pauschale Schätzung reicht für eine fundierte Investitionsentscheidung nicht aus. Die lokale 
Potenzialstudie des Fraunhofer ISE arbeitet mit:

• Realen Rasterdaten und Fruchtfolgen (parzellenscharf)

• Raumplanungsdaten: Einbeziehung von Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten und 
sonstigen Restriktionen

• Netzdaten des lokalen Verteilnetzbetreibers: Prüfung tatsächlicher Einspeisekapazitäten 
je Standort

• Agrarökomischer Bewertung: Welche Flächen profitieren am stärksten von 
Synergieeffekten?

• Einem mehrstufigen Bodeneignungsindex: Fünf Eignungsklassen ermöglichen prioritäre 
Standortwahl

5.  Strategische Bedeutung für die Stadt

Der Flächenerwerb 2023 war ein erster, wichtiger Schritt. Mit einer Agri-PV-Potenzialstudie kann 
die Stadt nun:

• Klimaschutzziele ohne zusätzliche Versiegelung vorantreiben

• Langfristige Einnahmen aus Pacht oder Eigenbetrieb generieren und so die 
Haushaltsstabilität stärken

• Lokale Landwirtschaftsbetriebe als Partner gewinnen und die regionale Wirtschaft stärken

• Eine Vorbildfunktion für andere Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis übernehmen

• Eine fundierte Grundlage für künftige Flächennutzungsplanentscheidungen schaffen

→ Alle Vorteile auf einen Blick:



6.  Einbindung lokaler Akteure

Der Antrag sieht vor, lokale Landwirte, Pächter der städtischen Flächen sowie den zuständigen 
Verteilnetzbetreiber frühzeitig in den Studienprozess einzubinden. Dies erhöht  die Akzeptanz, 
verbessert die Datengrundlage und erleichtert die spätere Umsetzung konkreter Projekte.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Kosten der Studie:

Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote einzuholen und Fördermöglichkeiten zu prüfen 
(u. a. kommunale Wärmeplanung, BMWK-Förderprogramme). Die Studienkosten sind als 
Investition in zukünftige Haushaltsstabilität zu verstehen.

Langfristige Haushaltswirkung:

Durch potenzielle Pachteinnahmen aus Agri-PV-Projekten auf stadteigenen Flächen und 
die  Reduzierung  kommunaler  Energiekosten  ist  mittelfristig  eine  positive 
Haushaltswirkung zu erwarten. Eine abschließende Bewertung ist Gegenstand der zu 
erstellenden Potenzialstudie.

Ratsgruppe Bürgerpartei GL Datum

Quellenangaben

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (2026): Agri-PV-Potenzial für Kommunen, veröffentlicht 18.02.2026, in: Stadt und Werk.

Rundschau Online / Kölnische Rundschau (2023): Bergisch Gladbach kauft Ländereien von der Von-Siemens-Familie, Autor: Claus Boelen-
Theile, 08.09.2023.

Master
09.03.2026



   

Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Zentrales Controlling 
 
 

Beschlussvorlage  Drucksachen-Nr. 0191/2026 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften 

19.03.2026 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 24.03.2026 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Jahresabschluss 2024 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach 
GmbH (EBGL) 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Gesellschafterversammlung der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH (EBGL) 
stellte im Umlaufverfahren - vorbehaltlich der Zustimmung des Rates - den Jahresabschluss 
zum 31.12.2024 im vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer im Rahmen einer 
prüferischen Durchsicht bestätigten Umfang fest und entlastete die Geschäftsführung für das 
Geschäftsjahr 2024.  

Die von der Gesellschafterversammlung getroffenen Beschlüsse werden gemäß § 113 (1) 
GO NRW wie folgt gebilligt: 

1. In der Bilanz zum 31.12.2024 werden Aktiva und Passiva mit 22.750.559,34 € und in 
der Gewinn- und Verlustrechnung der Jahresüberschuss 2024 mit 178.530,44 € 
festgestellt. 
 

2. Der Jahresüberschuss 2024 wird in Höhe von 178.530,44 € auf neue Rechnung                                                              
vorgetragen. 

 
3. Der Geschäftsführer Herr David Zenz wird für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. 

 
 
 
 

Pütz, Leonard
Schreibmaschine
Ö 12



   

 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Jahresergebnisses, sowie die 
Entlastung der Geschäftsführung.  
 
Nach § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages richtet sich die Pflicht zur 
Jahresabschlussprüfung nach den Größenklassen des § 267 HGB. Danach ist eine 
Jahresabschlussprüfung gesetzlich erforderlich, wenn die Gesellschaft als mittelgroße 
Kapitalgesellschaft einzustufen ist, indem sie zwei der drei folgenden Merkmale in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschreitet:  
 

- 25.000.000 Euro Bilanzsumme 
- 50.000.000 Euro Umsatzerlöse im Jahr 
- Im Jahresdurchschnitt 250 Arbeitnehmer. 

 
Demnach wäre die EBGL als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und nach dem Gesetz 
nicht prüfungspflichtig.  
 
Eine Prüfung durch einen Abschlussprüfer ist gemäß § 12 Abs. 1 unabhängig von etwaigen 
handelsrechtlichen Erfordernissen geltenden Bestimmungen mit dem Vorschlag für die 
Verwendung des Ergebnisses der Gesellschafterversammlung vorzulegen. Diese Regelung 
wurde in den Gesellschaftsverträgen aller 100% Tochtergesellschaften der Stadt im Rahmen 
der Änderungen des 3. NKW-WG aufgenommen, durch den Rat der Stadt Bergisch 
Gladbach beschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt.  
 
Ziel war i.S. des Public Corporate Governance Kodex GL (PCGK) eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung, die wirtschaftlichen Erfolg mit Gemeinwohl verbindet und maximale 
Transparenz schafft.  
 
Die Gesellschafterversammlung hat im Umlaufverfahren beschlossen, dass der 
Jahresabschluss im Rahmen einer „prüferischen Durchsicht“ durch die Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH zu prüfen ist. Anders als bei 
einer vollständigen Jahresabschlussprüfung werden bei einer prüferischen Durchsicht nicht 
so hohe Anforderungen gestellt und anstatt eines „Bestätigungsvermerks“ wird eine 
Bescheinigung erteilt (Anlage 1).  
 
Im Gegensatz zur vollumfänglichen Jahresabschlussprüfung ist die prüferische 
Durchsicht weniger zeitintensiv, bietet jedoch eine geringere Prüfungstiefe, was z.B. dazu 
führt, dass die in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz aufgeführten Prüfungsrechte und die 
daraus resultierenden Prüfungen vom Abschlussprüfer ggf. weder wahrgenommen noch im 
Prüfungsbericht gesondert ausgewiesen werden (§ 12 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag). 
 
Aufgrund des Zeitdrucks wird im aktuellen Fall das vereinfachte Verfahren gebilligt. Zukünftig 
ist jedoch weiterhin eine vollständige Prüfung durchzuführen, um alle genannten 
Anforderungen lückenlos zu erfüllen. 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 hat die Geschäftsführung zu Zwecken der internen 
Berichterstattung einen Geschäftsbericht aufzustellen, in dem die Lage der Gesellschaft 
dargestellt wird, sofern keine handelsrechtliche Verpflichtung zur Erstellung eines 
Lageberichts besteht (Anlage 2). 
 
Es wird vorgeschlagen, die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024 zu entlasten, den 



   

 

Jahresabschluss festzustellen und den Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 178.530,44€ auf 
neue Rechnung vorzutragen. 
 
Im bestehenden Konzept zur Steuerung und Kontrolle der privatrechtlichen Unternehmen 
und Einrichtungen, sowie der öffentlich-rechtlichen Rechtsformen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit der Stadt Bergisch Gladbach (Beteiligungscontrollingkonzept) ist u.a. 
geregelt, dass von städtischen Vertreter/innen in Organen von Kapitalgesellschaften, an 
denen die Stadt Bergisch Gladbach zu 50 % oder mehr unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
ist, vor einer Abstimmung über sog. „weisungspflichtige Geschäftsvorfälle“ eine 
entsprechende Weisung des Rates i.S. § 113 (1) GO NRW einzuholen ist. Bei der Entlastung 
der Organe, dem Abschluss und der Feststellung des Ergebnisses und der 
Gewinnverwendung handelt es sich um solche weisungspflichtigen Geschäftsvorfälle.  
 
Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages der EBGL ist der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung, Anhang) der Gesellschaft unter Berücksichtigung von § 108 GO NRW 
jährlich binnen sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres von der Geschäftsführung 
aufzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1: Bescheinigung über die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses zum   
                31.12.2024 der Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH 
Anlage 2: Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2024 der EBGL 
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A. Auftrag 

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5. Februar 2026 der 
EBGL – Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH, Bergisch Gladbach, hat uns die 
Geschäftsführung beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 einer 
prüferischen Durchsicht zu unterziehen.  

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 
Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage 4 beigefügten Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 maßgebend.  

 
 

B. Gegenstand, Art und Umfang der prüferischen Durchsicht  

I. Gegenstand der prüferischen Durchsicht  

Gegenstand unserer prüferischen Durchsicht war der nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024. 
Der von uns durchgesehene Jahresabschluss ist als Anlage 1 bis 3 beigefügt.  

Die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen 
und die uns gegenüber gemachten Angaben tragen die gesetzlichen Vertreter. Unsere 
Aufgabe war es, die vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen 
einer prüferischen Durchsicht zu beurteilen.  

Danach handelt es sich bei der prüferischen Durchsicht um keine, auch um keine in ihrem 
Umfang reduzierte Abschlussprüfung, sondern um eine kritische Würdigung des 
Jahresabschlusses auf der Grundlage einer Plausibilitätsbeurteilung (insbesondere 
Befragung und analytische Beurteilungen). Somit kann keine hinreichende Sicherheit für 
ein Prüfungsurteil mit positiver Gesamtaussage sowie Erteilung eines 
Bestätigungsvermerks erreicht werden.  

Die Beurteilung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit 
Gegenstand der prüferischen Durchsicht, als sich aus diesen anderen Vorschriften 
üblicherweise Rückwirkungen auf den Abschluss ergeben. Berufsüblich weisen wir darauf 
hin, dass die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. 
Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, und außerhalb der Rechnungslegung 
begangener Ordnungswidrigkeiten nicht Gegenstand unseres Auftrags waren.  

 

II. Art und Umfang der prüferischen Durchsicht  

Art und Umfang unserer Maßnahmen im Rahmen der prüferischen Durchsicht richten sich 
auftragsgemäß nach den Grundsätzen für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen 
(IDW PS 900) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf.  

Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass bei kritischer 
Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass der 
Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt worden ist oder ein unter 
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Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage nicht vermittelt.  

Die prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern 
der Gesellschaft und analytische Beurteilungen. Eine weitergehende Überprüfung von 
erhaltenen Auskünften und sonstigen Nachweisen ist grundsätzlich nur notwendig, wenn 
die Annahme besteht, dass die zur prüferischen Durchsicht vorgelegten Informationen 
wesentliche falsche Aussagen enthalten oder Hinweise auf falsche Auskünfte oder 
ähnliche Anhaltspunkte vorliegen. Im Rahmen unserer prüferischen Durchsicht haben wir 
uns Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Gesellschaft verschafft. Dabei sind auch die Organisation, das Rechnungs-
legungssystem und unternehmensspezifische Merkmale berücksichtigt worden. 

Im Rahmen der prüferischen Durchsicht haben wir u. a. Stichproben von Journal-
buchungen durch bewusste Auswahl geprüft. 

Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Rahmen der prüferischen Durchsicht 
durchgeführten Maßnahmen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.  

Die von uns für die Durchführung der prüferischen Durchsicht verlangten Aufklärungen und 
Nachweise wurden uns von der Geschäftsführung sowie von den von ihr benannten 
Auskunftspersonen erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser 
Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung und des Jahresabschlusses 
schriftlich bestätigt.  

Die prüferische Durchsicht haben wir im Februar und März 2026 in unseren 
Geschäftsräumen durchgeführt. 
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C. Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 

Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht   

An die EBGL – Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH: 

Wir haben den Jahresabschluss der EBGL – Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH, 
Bergisch Gladbach, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 einer 
prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses liegt in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine 
Bescheinigung zu dem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht 
abzugeben.  

Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische 
Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu 
planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit 
ausschließen können, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist 
oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt. 
Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern 
der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch die 
Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung 
vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen. 

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen 
Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
oder Ertragslage nicht vermittelt. 

 

Krefeld, den 11. März 2026 

 Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 Esch 
 Wirtschaftsprüfer 
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Anlage 1

Krefeld

Bilanz zum 31. Dezember 2024

   

A K T I V A 31.12.2024 31. 12. 2023 P A S S I V A 31.12.2024 31. 12. 2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital 31.759.054,75 (27.280.667,74)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00

 -. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie II. Kapitalrücklage 564,60 564,60

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 178,00 292,00

III. Gewinnvortrag 2.114.822,26 1.852.566,47

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten IV. Jahresüberschuss 178.530,44 262.255,79

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.637.857,00 2.795.801,00

2. Entsorgungsgefäße 96.937,00 226.038,00 2.393.917,30 2.215.386,86

3. Fahrzeuge 15.043.049,00 13.327.289,00

4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 157.393,00 150.506,40 B. Sonderposten Investitionszuschüsse 50.359,00 37.361,00

5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.994.678,14 687.786,33

19.929.914,14 17.187.420,73 C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 25.280,00 137.925,27

19.930.092,14 17.187.712,73 2. Sonstige Rückstellungen 233.813,94 28.523,69

B. Umlaufvermögen 259.093,94 166.448,96

D. Verbindlichkeiten

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.007.131,20 13.198.877,75

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.610,61 52.953,74 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

2. Forderungen gegen Gesellschafter 476.276,68 629.509,51 EUR 2.734.961,24 (Vj: EUR 2.230.911,13)

davon aus Lieferungen und Leistungen: davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

EUR 262.695,48 (Vj: EUR 431.496,66) EUR 13.272.169,96 (Vj: EUR 10.967.966,62)

3. sonstige Vermögensgegenstände 12.078,99 1.022,89 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 372.091,40 425.303,55

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 372.091,40 (Vj: EUR 425.303,55)

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.325.681,92 1.926.232,91 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.665.596,32 3.715.244,89

davon aus Lieferungen und Leistungen:

2.817.648,20 2.609.719,05 EUR 628.897,96 (Vj:EUR 687.509,03)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 695.741,36 (Vj:EUR 765.837,99)

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.819,00 3.052,00 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

EUR 3.019.503,53 (Vj:EUR 3.031.063,67)

4. sonstige Verbnindlichkeiten 2.370,18 41.860,77

davon aus Steuern:

EUR 1.490,00 (Vj: EUR 1.490,00)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

EUR 1.159,81 (Vj:EUR 1.159,81)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

EUR 2.370,18 (Vj: EUR 41.860,77)

20.047.189,10 17.381.286,96

 

22.750.559,34 19.800.483,78  22.750.559,34 19.800.483,78

Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH, Bergisch Gladbach
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Anlage 2Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

2024 2023

EUR EUR EUR

1. 4.266.699,89 4.382.196,92

2. 63.050,67 41.215,86

3.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 0,00 201,89

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.701,29 -30.261,07

-5.701,29 -30.059,18

4.

a) Löhne und Gehälter -17.077,74 -454.138,79

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung -6.432,41 -125.123,41

-23.510,15 -579.262,20

5.

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen -3.110.292,95 -2.563.168,75

-3.110.292,95 -2.563.168,75

6. -561.693,01 -591.672,89

7. 14.611,82 1.839,48

8. -367.113,77 -267.796,62

9. -88.243,39 -124.520,99

10. 187.807,82 268.771,63

11. -9.277,38 -6.515,84

12. 178.530,44 262.255,79

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Umsatzerlöse

Sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Jahresüberschuss

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Sonstige Steuern

Ergebnis nach Steuern
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A N H A N G 
 

der 
 

Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH,  
Bergisch Gladbach 

 
Sitz: Bergisch Gladbach 

 
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Köln 

 
HR B 47448 

 
 
 

für das Geschäftsjahr 2024 
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I N H A L T 
 
 
 
I. Allgemeine Angaben 

 

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches 

2. Formale Darstellung 

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

II. Erläuterungen zur Bilanz 

 

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

IV. Sonstige Angaben 

 

1. Geschäftsführer/Geschäftsführerin 

2. Gesellschafter 

3. Mitglieder der Gesellschafterversammlung 

4. Bezüge der Geschäftsführer/Mitglieder der Gesellschafterversammlung 

5. Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer 

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

7. Honorar des Abschlussprüfers 

8. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 
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I. Allgemeine Angaben 

 

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches 

 

Der Jahresabschluss wird entsprechend § 12 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages 

gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW in entsprechender Anwendung des Dritten 

Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. 

 

Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH-Gesetzes 

beachtet. 

 

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB. 

 

2. Formale Darstellung 

 

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung des § 266 HGB gegliedert. Gemäß § 

265 Abs. 5 HGB sind folgende Bilanzposten eingefügt worden: 

- Entsorgungsgefäße 

- Fahrzeuge 

- Forderungen gegen Gesellschafter 

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufge-

stellt. 

 

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Die Bilanzposten wurden im Einzelnen wie folgt bewertet: 

 

- das Anlagevermögen mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ver-

mindert um planmäßige lineare Abschreibungen, 

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich 

mit den Anschaffungskosten bilanziert, 
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- Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt, 

- das Stammkapital wurde zum Nennwert angesetzt, 

- Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung be-

wertet und mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt, 

- Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden 

sind gegenüber dem Vorjahr unverändert; sie berücksichtigen alle erkennbaren 

Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten darge-

stellt. 

 

Die Sonderposten setzen sich aus Finanzierungszuschüssen zum Anlagevermö-

gen zusammen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zu der Nutzungs-

dauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes.  

 

II. Erläuterungen zur Bilanz  

 

Anlagevermögen 

 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 beigefügten An-

lagenspiegel ersichtlich. 

 

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermin-

dert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibun-

gen werden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsge-

wöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Die Abfalltonnen - ausgenommen Abfall-

container - werden als geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt. Die Nutzungs-

dauer der Wallboxen wurde mit Blick auf die sehr schnell voranschreitende Ent-

wicklung ab dem Jahr 2023 auf 3 Jahre reduziert. Im Geschäftsjahr 2024 sind 

außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 33,7 auf Ladeinfrastruktur 

vorgenommen worden. 
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Nutzungsdauern des Sachanlagevermögens:  

Bauten auf fremden Grundstücken 

Wertstoffhof: 30 Jahre 

 

Container: 10 Jahre 

Abfallcontainer:  8 - 10 Jahre 

Abfallsammelfahrzeuge:  8 Jahre 

 Andere Kommunalfahrzeuge und Geräte:   3 - 17 Jahre  

  

 

Bei Zugängen zum beweglichen Anlagevermögen mit Anschaffungskosten über 

EUR 1.000,00 wurde eine anteilige monatliche Jahresabschreibung verrechnet. 

 

Bei Zugängen zum beweglichen Anlagevermögen mit Anschaffungskosten von 

EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 werden die Abschreibungen über 5 Jahre ver-

rechnet.  

 

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 250,00 wurden 

im Jahr des Zugangs wie Aufwand behandelt. 
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Umlaufvermögen 

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen ausschließlich For-

derungen gegen Dritte. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschal-

wertberichtigung berücksichtigt.  

 

Forderungen gegen Gesellschafter 

 

Die Forderungen gegen Gesellschafter belaufen sich insgesamt auf TEUR 476, 

davon betragen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an den Ab-

fallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach TEUR 208, an das Abwas-

serwerk der Stadt Bergisch Gladbach EUR 140, und die Forderungen an die 

Stadt Bergisch Gladbach (Kernhaushalt, diverse Fachbereiche) TEUR 260, da-

von rund TEUR 213 aus Gewerbesteuererstattungen. 

 

Sonstige Vermögensgegenstände 

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen die Erstattung 

von Körperschaftsteuer und Slidaritätszuschlag von TEUR 5,2 sowie debitorische 

Kreditoren. 

 

Eigenkapital 

 

Das Stammkapital in Höhe von EUR 100.000,00 ist mit dem Nennwert bewertet. 

 

Kapitalrücklage 

 

Die Kapitalrücklage ist mit dem Nennwert angesetzt. 
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Rückstellungen 

 

Die Rückstellungen wurden für Aufwendungen gebildet, die dem Grunde nach 

feststehen, der Höhe nach jedoch nicht genau bemessen werden konnten. 

 

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für die Kosten der Geschäfts-

führung sowie noch nicht abgerechnete pauschale Verwaltungskosten für das 

Jahr 2024 in Höhe von TEUR 197 und für Jahresabschlusskosten und Steuerer-

klärungen in Höhe von rund TEUR 30.  

 

Verbindlichkeiten 

 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel 

ersichtlich (Anlage 2 zum Anhang). 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betreffen Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 629 sowie aus Umsatzsteuer 

in Höhe von TEUR 3.016. Sie beinhalten nicht abziehbare Vorsteuerbeträge für 

die Jahre 2013-2019 in Höhe von TEUR 3.016, die infolge der Erkenntnisse aus 

der steuerlichen Betriebsprüfung an das Finanzamt zurückzuerstatten ist. Im Au-

ßenverhältnis trifft diese Verpflichtung den umsatzsteuerlichen Organträger, die 

Stadt Bergisch Gladbach. Im Innenverhältnis besteht diese Verpflichtung der Ge-

sellschaft gegenüber der Stadt Bergisch Gladbach. Die vorstehende Verbindlich-

keit gegenüber der Stadt wird der Gesellschaft bis zu einer Entscheidung über 

eine etwaige Kapitalzuführung als Darlehen gewährt. 

 

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten 

Lohn- und Kirchensteuer bzw. Lohn/Gehalt in Höhe von TEUR 2,4. 
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III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 
Umsatzerlöse 

 

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: 

 

 2024 2023  +/- Vj.  

 TEUR TEUR TEUR 

Vermietung Fahrzeuge 3.359 3.251 +108 
Personalgestellung 0 440 -440 
Wertstoffhof 357 396 -39 
Schrottverwertung 0 68 -68 
Mieten MGB 67 61 +6 
Anlagenabgänge 349 22 +327 
Altkleidercontainer 22 18 +4 
Miete sonstige Geräte 10 10 0 
Containermieten 14 14 0 
Übrige Umsatzerlöse 89 102 -13 

 4.267 4.382 -115 

 

 

 

IV. Sonstige Angaben 

 
1. Geschäftsführer / Geschäftsführerin 

 

Herr David Zenz (Master of Arts)  

Frau Diana Lauszus (Dipl. Biologin) bis 06.2024 

 

2. Gesellschafter 

 

Stadt Bergisch Gladbach (wirtschaftliche Zuordnung zum Abfallwirt-

schaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach) 

  Das Stammkapital ist voll eingezahlt worden 
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3. Mitglieder der Gesellschafterversammlung im Geschäftsjahr 2024 

  

Frau Berit Winkels, Steuerfachangestellte  

  Frau Beate Rickes, Diplom Ingenieurin für Raumplanung 

Herr Martin Lucke, Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter 

Herr Oliver Renneberg, Diplom Bauingenieur 

Herr Stephan Dekker, Fachbereichsleiter bei der Stadt Bergisch Gladbach 

 
4. Bezüge der Geschäftsführer / Mitglieder der Gesellschafterversammlung 
 

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers Herrn Zenz belaufen sich auf rd. 

TEUR 6,2 und für die Geschäftsführerin Frau Lauszus rd. TEUR 3,2 und 

die Mitglieder der Gesellschafterversammlung erhalten pro Sitzung jeweils 

19,60 Euro. 

 

5. Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer 

Durch die Aufgabe des Geschäftsfeldes des Wertstoffhofs, sind neben der 

Geschäftsführung und einer weiteren Person (Minijob) für das Jahr 2024 

keine weiteren Mitarbeiter mehr für die Gesellschaft tätig. Auch zwei wei-

tere Minijobinhaber wurden Anfang 2024 gekündigt.   

 

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum 31. Dezember 2024 

insbesondere aus Bestellobligo (TEUR 5.904) sowie aus dem Erbbauver-

trag für das Grundstück des Wertstoffhofes mit einer Pacht von rd. TEUR 

78 jährlich und einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2048.  

 

7. Honorar des Abschlussprüfers 

Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers im Geschäftsjahr wurden 

Rückstellungen für die Abschlussprüfung in Höhe von rund TEUR 18 und 

für Steuerberatungsleistungen in Höhe von rund TEUR 8,4 gebildet. 

 

 
  



elektronische Kopieelektronische Kopie

  Anlage 3 

10 
 

8. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Ge-

schäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung 

noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor. 

 

Bergisch Gladbach den 06.03.2026 

 

 

David Zenz        

Geschäftsführer  
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten	des	Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe	einer	beruflichen	Äußerung	des	Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht	gegenüber	Dritten,	Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen,	Wirtschaftsprüfer	und	 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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elektronische Kopieelektronische Kopie

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende	Bestimmungen	für	Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende	Bestimmungen	für	Hilfeleistung	in	Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes	Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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Mitglieder der Gesellschafterversammlung im Geschäftsjahr 2024 

Frau Berit Winkels, Steuerfachangestellte  

Frau Beate Rickes, Diplom Ingenieurin für Raumplanung 

Herr Martin Lucke, Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter 

Herr Oliver Renneberg, Diplom Bauingenieur 

Herr Stephan Dekker, Fachbereichsleiter bei der Stadt Bergisch Gladbach 

 

 

 

I. Ertragslage 

 

Im Berichtsjahr schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 
TEUR 178,5 ab. 
Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr stellt sich wie folgt dar. 
 

    2024     2023     +/- Vj. 

   TEUR    TEUR    TEUR 
Umsatzerlöse 4.267 4.382 -115 
Sonstige betriebliche Erträge 63 41 +22 
Materialaufwand -6 -30 +24 
Personalaufwand -24 -579 +555 
Abschreibungen -3.110 -2.563 -547 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -562 -592 +30 
Sonstige Steuern -9 -7 -2 

Betriebsergebnis 619 652 -33 

    
Zinserträge 15 2 +13 
Zinsaufwendungen -367 -268 -99 

Finanzergebnis -352 -266 -86 

    
Ergebnis vor Ertragsteuern 267 386 -119 
Ertragsteuern -88 -124 +36 

Jahresfehlbetrag/-überschuss 179 262 -83 
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Die Umsatzerlöse der Gesellschaft sind insgesamt um 115 TEUR auf 
4.267 TEUR gesunken. Sie haben sich wie folgt entwickelt: 
 

 

 

II. Vermögenslage 

Die Vermögenslage stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: 

  2024 2023 Veränderung 

   TEUR TEUR TEUR % 

Anlagevermögen 19.930 17.188 2.742 16,0% 

Forderungen 492 683 -191 -28,0% 

Liquide Mittel 2.326 1.926 400 20,8% 

ARAP 3 3 0 0,0% 

Summe 22.751 19.800 2.951 14,9% 

          

Eigenkapital 2.394 2.215 +179 +8,1% 

Sonderposten 50 37 13 35,1% 

Fremdkapital         

  - Langfristig 2.502 2.238 264 11,8% 

  - Kurz- und Mittelfristig 17.805 15.310 2.495 16,3% 

Summe 22.751 19.800 2.951 14,9% 

 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Investitionen in das Sachanlagevermö-
gen, insbesondere für den Fuhrpark durch die Anschaffung von Hochdruck-
Saug- und Spülfahrzeugen und weitere Fahrzeuge durchgeführt. Auch im 
Bereich der Anlagen im Bau wurden Investitionen für die Fuhrparkerweite-
rung durchgeführt. 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich gegen-
über dem Vorjahr um TEUR -191 auf TEUR 492 reduziert. Der Bestand an 
liquiden Mitteln ist um TEUR 400 auf TEUR 2.326 gestiegen. 

  

2024 2023  +/- Vj. 

TEUR TEUR TEUR

Vermietung Fahrzeuge 3.359 3.251 +108

Personalgestellung 0 440 -440

Wertstoffhof 357 396 -39

Schrottverwertung 0 68 -68

Mieten MGB 67 61 +6

Anlagenabgänge 349 22 +327

Altkleidercontainer 22 18 +4

Miete sonstige Geräte 10 10 0

Containermieten 14 14 0

Übrige Umsatzerlöse 89 102 -13

4.267 4.382 -115
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Das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich um TEUR 179. Die Veränderung 
resultiert aus dem Jahresüberschuss des aktuellen Wirtschaftsjahres i.H.v. 
TEUR 179. Das wirtschaftliche Eigenkapital setzt sich aus dem bilanziellen 
Eigenkapital, sowie den gebildeten Sonderposten zusammen und beträgt 
TEUR 2.444. 
 
Das Fremdkapital beträgt TEUR 20.307 und steigt gegenüber dem Vorjahr 
um TEUR 2.759. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 
TEUR 16.007 und steigen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.808. Dabei 
steht den planmäßigen Tilgungen eine Darlehensaufnahme i.H.v. TEUR 
5.000 gegenüber. 
 

 

III. Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft 
 
 
 

Fuhrpark: 
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Geschäftsführung im Segment 
„Fuhrpark“ erneut einen weiteren Umsatzzuwachs. Im Hinblick auf die ge-
planten Investitionen in neue Fahrzeuge für verschiedene Dienststellen der 
Stadt Bergisch Gladbach und andere Kunden wird das Geschäftsvolumen im 
Sektor Vermietung von Kraftfahrzeugen weiter steigen. Fraglich ist hier je-
doch weiterhin, welche Auswirkungen globale Konflikte auf den Weltmarkt 
haben und wie sich Bedarfe und ggf. somit auch Preise entwickeln. Auch die 
Lieferzeiten und allgemeinen Lieferketten sind weiterhin nicht auf dem Vor-
corona-Niveau und nur bedingt planbar. Insbesondere im BOS Bereich sind 
Beschaffung im Bezug auf die Lieferzeit eine umfassende Herausforderung. 
Durch weitere strukturelle Verbesserungen im abgeschlossenen Jahr ist eine 
zunehmend höhere Flexibilität entstanden, um besser auf die Marktlage rea-
gieren zu können. Zur Erhöhung der Flexibilität und höheren Kundenbindung 
soll im Geschäftsjahr 2025 auch der Reservefuhrpark- und das Lademanage-
ment ausgebaut werden. Dies dient auch der besseren strategischen Reak-
tion auf Lieferzeitprobleme.  

 
Derzeit ist in dem Hauptsegment eine weitestgehende Fremdkapitalfinanzie-
rung geplant. Neben den Investitionen in die Fahrzeugflotte wird durch die 
EBGL GmbH auch die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur weitervorange-
bracht. So sollen im kommenden Jahr weitere E-Ladestationen mit Schnitt-
stelle Kunden aufgestellt werden, um einen Fuhrparkwechsel auf lokal emis-
sionsarme Antriebsarten zu forcieren. Hierzu sollen auch etwaige Förder-
möglichkeiten genutzt werden. Neben dieser Erweiterung des Angebots wird 
auch das Pooling-System getestet und ggf. ausgebaut, um eine wirtschaftli-
chere Nutzung - insb. von „Dienstwagen“ - zu ermöglichen. Die Lademöglich-
keit von E-Fahrzeugen für Mitarbeitende der Mieter wird ebenfalls getestet. 

 
Der wesentliche Teil der Fuhrparkgestellung erfolgt derzeit im Organkreis der 
umsatzsteuerlichen Organschaft, jedoch ist dem außerorganschaftlichen Ge-
schäftsfeld eine wachsende Bedeutung zuzumessen. 
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Wertstoffhof: 
Gem. Beschluss der Gesellschafterin wurde der Betrieb des WSH zum 
31.12.2023 eingestellt. Die Tätigkeit wird zukünftig durch den AWB ausgeübt. 
In 2025 erfolgt lediglich noch die Vermietung der Immobilie an den AWB.  

 
 

Allgemein: 
Seitens der EBGL wird mit einem leicht steigenden Umsatz und einem aus-
geglichenen bis leicht positiven Ergebnis gerechnet.  
Die anstehenden Umstrukturierungen lassen bis dato keine klare und finale 
Struktur erahnen. Die genaue Ausrichtung der EBGL GmbH über den 
31.12.2025 hinaus ist unklar, da auch eine rückwirkende Auflösung/Ver-
schmelzung zum 31.12.2025 denkbar ist. Die Versammlung der Gesellschaft 
wurde und wird weiter regelmäßig über die Prozesse und Abstimmungen in-
formiert, sofern die Geschäftsführung Kenntnis hierüber erhält.     

 

 
Bergisch Gladbach, den 4.3.2026  

 
               
 

David Zenz       
                         

Geschäftsführer                                                  
 




